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RS OGH 1956/9/13 7Ob382/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1956

Norm

ABGB §1017

RatenG §5

Rechtssatz

Hat der Vertreter eine von ihm gemachte Zusage in der für den Besteller bestimmten Ausfertigung des Antrages

festgehalten, so kann die Unterlassung der Anbringung eines entsprechenden Vermerkes auf der für den

Geschäftsherrn bestimmten Ausfertigung dem Besteller nicht zum Nachteil gereichen. Der Geschäftsherr kann dem

Besteller gegenüber nicht geltend machen, er habe von dieser Zusage keine Kenntnis gehabt und daher die zur

Verhinderung nachteiliger Rechtsfolgen notwendigen Erklärungen nicht abgeben können.
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